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Chronique générale

Economie

Politique économique

Concurrence

Im März 2022 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Umsetzung der
angenommenen Motion Bischof (mitte, SO; Mo. 16.3902) zur Unterbindung von
Preisbindungsklauseln von Plattformbetreibenden gegenüber Beherbergungsstätten.
Die Einführung eines zusätzlichen Artikels im Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) soll bewirken, dass Online-Buchungsplattformen, wie
beispielsweise booking.com, künftig den Hotels nicht mehr verbieten dürfen, auf ihren
eigenen Internetseiten tiefere Preise als auf der Buchungsplattform anzubieten.
Sogenannte weite Preisparitätsklauseln, wonach auf gar keinem Vertriebskanal tiefere
Preise angeboten werden dürfen als auf der Buchungsplattform, sind bereits verboten.
Neu sollen somit auch enge Preisparitätsklauseln verboten werden. Die grosse Kammer
stimmte dem Vorhaben in der Gesamtabstimmung mit 109 zu 70 Stimmen bei 13
Enthaltungen zu, nachdem sie den bundesrätlichen Entwurf mit einer von der RK-NR
ins Feld geführten Bestimmung ergänzt hatte, wonach sämtliche Paritätsklauseln, also
auch Verfügbarkeits- und Konditionenparitätsklauseln, untersagt werden sollen. Diese
Änderung war jedoch umstritten und passierte die Abstimmung nur knapp mit 98 zu 88
Stimmen bei 4 Enthaltungen. Eine Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte bei der
bundesrätlichen Variante bleiben und nur Preisbindungsklauseln untersagen, um den
Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Keinen mehrheitlichen Anklang fand die Forderung
einer linken Minderheit Hurni (sp, NE), beim Verstoss gegen das Verbot auch
strafrechtliche Konsequenzen einzuführen. Mit der bundesrätlichen Variante führen
Preisbindungsklauseln zur Nichtigkeit des Vertrags, haben nebst den zivilrechtlichen
jedoch keine weiteren Konsequenzen. Allgemein unzufrieden mit der Vorlage zeigten
sich die Fraktionen der FDP und der GLP sowie eine Mehrheit der SVP-Fraktion, die
keine Preisbindungsverbote für eine einzelne Branche einführen wollten. Eine
Minderheit Bellaïche (glp, ZH) hatte mit 72 zu 106 Stimmen bei 11 Enthaltungen
vergebens dafür plädiert, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten. Eine Mehrheit des
Nationalrats wollte hingegen die Marktmacht der Buchungsplattformen beschränken.
Der abgeänderte Entwurf ging damit an die RK-SR zur Vorberatung. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2022
MARCO ACKERMANN

Droit des sociétés

Der Sozialdemokrat Mathias Reynard (sp, VS) forderte mit einer im März 2021
eingereichten Motion die Stärkung der internen Demokratie in
Genossenschaftsverbänden und grossen Genossenschaften sowie die Sicherstellung
der Transparenz. Der Bundesrat werde dazu angehalten, entsprechende Anpassungen
im Genossenschaftsrecht auszuarbeiten. Reynard argumentierte in seiner Begründung,
dass in grossen Genossenschaften und Genossenschaftsverbänden die Befugnisse einer
Generalversammlung an eine Delegiertenversammlung übertragen werden können, dass
dadurch aber die Grundidee der demokratischen Partizipation der
Genossenschafterinnen und Genossenschafter in dieser Gesellschaftsform
eingeschränkt würde. Er kritisierte, dass die Mitglieder infolgedessen zu wenig Zugang
zu Informationen hätten und diese Intransparenz zu einem «Demokratiedefizit» führe.
Der Bundesrat vertrat in seiner Stellungnahme im Mai 2021 die Ansicht, dass die Motion
abzulehnen sei, da eine solche Verbesserung der «Cooperative Governance» durch die
Findung einer mehrheitsfähigen Anpassung im Genossenschaftsrecht «äusserst
schwierig» sein dürfte. Als Grund dafür nannte er die grosse Heterogenität an
Genossenschaften – rurale Genossenschaften in der Landwirtschaft, urbane
Genossenschaften für den Wohnungsbau, Banken, Versicherungen oder Konzerne in
Genossenschaftsform – und die dadurch unterschiedliche Betroffenheit bei einer
Revision. Der Bundesrat wies gleichzeitig darauf hin, dass das Genossenschaftsrecht in
der Vergangenheit mehrfach den «neuen Sachlagen und Bedürfnisse[n]» angepasst
worden sei. Zudem sehe das Gesetz bereits Kontroll- und Einsichtsrechte für
Genossenschaftsmitglieder vor, und zwar unabhängig davon, ob eine
Delegiertenversammlung stattfinde oder nicht. In der Frühjahrssession 2023 zog
Baptiste Hurni (sp, NE) die Motion, die er von seinem Parteikollegen übernommen
hatte, zurück. 2

MOTION
DATE: 15.03.2023
MARCO ACKERMANN
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1) AB NR, 2022, S. 234 ff.; Medienmitteilung RK-NR vom 4.2.22
2) AB NR, 2023, S. 604; Mo. 21.3418
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